
BEGRÜNDUNG 
Zum Bebauungsplan Nr. 9 
„Am Buschweiher II“ 

 
Stadt Jülich – Ortslage Güsten 

Mai 2024 

Entwurf zur Offenlage 

AHeidt
Text-Box
Anlage 8 zur SV 164/2024



Stadt Jülich 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9 „Am Buschweiher II“ 

IMPRESSUM 

Auftraggeber: 

Landtechnik Baum OHG 
Welldorfer Str. 104 
52428 Jülich 

Verfasser: 

VDH Projektmanagement GmbH 
Maastrichter Straße 8, 41812 Erkelenz 
T 02431 – 97 31 80 
F 02431 – 97 31 820 
E info@vdh.com 
W www.vdh.com 

i.A. M.Sc. Daniela Eickels  

Projektnummer: 22-018 



Stadt Jülich 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9 „Am Buschweiher II“ 

INHALT 

1 EINLEITUNG ................................................................................................................ 1 

1.1 Planungserfordernis .................................................................................................. 1 

1.2 Planungsziel ............................................................................................................... 1 

1.3 Beschreibung des Plangebietes ................................................................................. 2 

1.4 Planverfahren ............................................................................................................ 2 

2 PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN ........................................................ 3 

2.1 Regionalplan .............................................................................................................. 3 

2.2 Flächennutzungsplan ................................................................................................. 7 

2.3 Bestehendes Planungsrecht ...................................................................................... 7 

2.4 Naturschutzfachliche Schutzgebiete ......................................................................... 8 

2.5 Wasserschutzgebiete ............................................................................................... 10 

3 PLANUNGSKONZEPT ................................................................................................. 10 

3.1 Nutzungskonzept ..................................................................................................... 10 

3.2 Erschließungskonzept .............................................................................................. 10 

3.3 Ver- und Entsorgungskonzept ................................................................................. 10 

4 TEXTLICHE UND ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN ..................................................... 11 

4.1 Räumlicher Geltungsbereich ................................................................................... 11 

4.2 Art der baulichen Nutzung ...................................................................................... 11 

4.3 Maß der baulichen Nutzung .................................................................................... 13 

4.4 Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise ..................................................... 14 

4.5 Ein bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen ....... 15 

4.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft................................................................................................................ 15 

4.7 Flächen für Abwasserbeseitigung ............................................................................ 16 

5 KENNZEICHNUNGEN ................................................................................................. 17 

6 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN .............................................................................. 17 

7 HINWEISE ................................................................................................................. 17 



Stadt Jülich 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9 „Am Buschweiher II“ 

8 PLANDATEN ............................................................................................................. 20 

9 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG ........................................................ 20 

10 RECHTSGRUNDLAGEN .............................................................................................. 21 

11 REFERENZLISTE DER QUELLEN ................................................................................... 21 

 

 



Stadt Jülich 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9 „Am Buschweiher II“ 

1 EINLEITUNG 

1.1 Planungserfordernis 

Benachbart zum Plangebiet befindet sich eine Werkstatthalle mit Büros und Ersatzteilla-
ger sowie einer zusätzlichen Lagerhalle eines Landwirtschaftsmaschinenbetriebes. Auf-
grund von immer größer werdenden Landwirtschaftsmaschinen hat der derzeitig dort an-
sässige Betrieb Schwierigkeiten die Reparaturen an den Auslegern vorzunehmen, da die 
jetzige Fläche für die großen Ausleger zu beengt ist. Der Betrieb möchte daher am Ort 
erweitern, die bestehenden Betriebsflächen sind erschöpft. 

Gemäß dem bestehenden Planungsrecht ist die Umsetzung des geplanten Vorhabens 
nicht möglich. Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen der Erweiterung als „Flächen 
für die Landwirtschaft“ dar. Ein Bebauungsplan besteht nicht. Aufgrund ihrer Größe und 
ihres Zuschnittes sind die Flächen als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu bewerten. In 
diesem Zusammenhang ist die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung zum Be-
bauungsplan Nr. 9 „Am Buschweiher II“ erforderlich. Es besteht ein Planungserfordernis 
gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 

1.2 Planungsziel 

Ziel der Planung ist zunächst die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Errichtung eines Gewerbegebietes durch Änderung des Flächennutzungsplanes und Auf-
stellung eines Bebauungsplanes. Dafür soll die Plangebietsfläche, die momentan als " 
Landwirtschaftsfläche " dargestellt ist, als "Gewerbefläche" ausgewiesen werden. Dar-
über hinaus soll der für den Eingriff erforderliche Ausgleich innerhalb des Plangebietes 
gesichert werden.  
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1.3 Beschreibung des Plangebietes 

 
Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (rote Linie) (Land NRW, 2022) 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst das Grundstück Gemarkung Güsten, Flur 11, Flur-
stücke 2 und 3 teilweise mit einer Größe von ca. 1,1 ha. Derzeit wird das Plangebiet über-
wiegend ackerbaulich genutzt.  

Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verläuft die Welldorfer Straße, über welche das 
Plangebiet erschlossen wird. An dieser befindet sich die Rochuskapelle. An der östlichen 
Plangebietsgrenze verläuft ein Wirtschaftsweg. Hieran grenzen temporäre Unterkünfte 
für Geflüchtete sowie eine ehemalige Wohnbebauung an.  

Westlich des Plangebietes befinden sich die bestehenden Betriebsflächen des Landma-
schinenbaubetriebes. Weiter westlich erstrecken sich entlang der Welldorfer Straße vor-
wiegend Wohnnutzungen. Nördlich und Südlich des Plangebietes befinden sich weitere 
landwirtschaftliche, meist ackerbaulich genutzte Flächen.   

1.4 Planverfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 9 „Am Buschweiher II“ sowie die dafür erforderli-
che Flächennutzungsplanänderung sollen zur Verfahrensbeschleunigung im Parallelver-
fahren erfolgen. Es wird beabsichtigt, das Bauleitplanverfahren im Normalverfahren mit 
frühzeitiger Beteiligung und Offenlage sowie der Erstellung eines Umweltberichtes durch-
zuführen. 

Ein vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB oder ein beschleunigtes Verfahren gem. 
§ 13a bzw. 13b BauGB entfallen, da die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen nicht vorlie-
gen. 
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2 PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Regionalplan 

 

Abbildung 2:  GEP Region Aachen mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (schwarz-gestrichelter Kreis) (Bezirksregierung Köln, 
2016b)  

 
Abbildung 3: Entwurf des Regionalplans Köln (Stand November 2021) mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (schwarz-gestrichelter 
Kreis) (Bezirksregierung Köln, 2021) 
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Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, 
Teilabschnitt Region Aachen. Die verfahrensgegenständliche Fläche befindet sich im 
Übergang des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) und des allgemeinen Freiraum- und 
Agrarbereich (AFAB). Darüber hinaus stellt der Regionalplanentwurf die Fläche als Be-
reich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) dar.  

Bei der Beurteilung, ob das Plangebiet als im ASB liegend betrachtet werden kann, ist die 
zeichnerische Darstellung des Regionalplanes im Maßstab 1/50.000 zu berücksichtigen 
(Bezirksregierung Köln, 2016b). Demnach erfolgt die Abgrenzung zwischen ASB und All-
gemeinen Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) anhand keiner städtebaulich eindeutig be-
stimmbaren Zäsuren, z.B. Verkehrstrassen oder Wegeparzellen, sodass ihre Lage nur un-
gefähr angenommen werden kann. Eine ungefähre Orientierung umfasst auf der Ebene 
des Regionalplanes regelmäßig eine Abweichung von bis zu 100 m. 

Sowohl im rechtgültigen Regionalplan als auch im Entwurf des neuen Regionalplans sind 
jedoch die Wege, so auch der das Plangebiet nach Osten begrenzende Feldweg, klar ab-
lesbar. Der ASB reicht nicht bis an diesen heran. Zumindest weite Teile des Plangebietes 
liegen nicht im ASB, wobei der ASB im Entwurf des neuen Regionalplans nochmals redu-
ziert wurde.  

Eine Darstellung von Bauflächen zur Eigenentwicklung des Ortes ist jedoch auch außer-
halb des ASB möglich, sofern weitere Erfordernisse der Regionalplanung beachtet wer-
den. Die Betriebserweiterung kann als Eigenentwicklung angesehen werden.  

AFAB dienen in erster Linie der Unterbringung von Landwirtschaft und allgemeinen Frei-
raumfunktionen. Daneben sind aber auch Grün-, Sport- und sonstige Gemeinbedarfsflä-
chen sowie Freizeit- und Erholungsflächen als auch Ortslagen oder andere bauliche Ein-
richtungen unterhalb der regionalbedeutsamen Darstellungsschwelle in ihnen zulässig. 
Der AFAB steht dem Planvorhaben somit nicht entgegen.  

Im rechtskräftigen Regionalplan liegt allein eine Darstellung als AFAB vor. Im Entwurf des 
neuen Regionalplanes soll aber ein Bereich zum Schutz der Landschaft und landschafts-
orientierten Erholung (BSLE) dargestellt werden.  

BSLE überlagern in ihrer Darstellung „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, Waldbe-
reiche und Oberflächengewässer, in denen wesentliche Landschaftsstrukturen und deren 
landschaftstypische Ausstattung mit natürlichen Landschaftsbestandteilen gesichert oder 
zielgerichtet entwickelt werden sollen oder die hinsichtlich der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes und anderer Bedingungen für die landschaftsgebundene 
Erholung gesichert oder zielgerichtet entwickelt werden sollen. Daneben stellen sie fest-
gesetzte Landschaftsschutzgebiete und Freiraumbereiche, die künftig in ihren wesentli-
chen Teilen entsprechend geschützt werden sollen.“ (Bezirksregierung Köln, 2016a) Der 
Regionalplan formuliert folgende Ziele: 

Ziel 1 

In den Bereichen für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 
(BSLE) sind die Bodennutzungen und ihre Verteilung auf eine nachhaltige Erhaltung 
und Wiederherstellung der natürlichen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
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des Landschaftsbildes sowie der Erholungseignung auszurichten. Im Einzelnen ha-
ben die BSLE der Sicherung bzw. Wiederherstellung oder Entwicklung 

• des wesentlichen Charakters der Landschaft, typischer Landschaftsstruktu-
ren und Landschaftsbestandteile einschließlich der Bodendenkmale, denkmalwerter 
Gehöfte und Weiler sowie charakteristischer Nutzungsformen, 

• landschaftstypischer Lebensräume und Aufbau eines Biotopverbundsys-
tems, 

• der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, des Erosions- und Deflationsschutzes 
sowie der natürlichen Vielfalt an unterschiedlichen Böden als Standortvoraussetzun-
gen für Flora und Fauna und als Lebensgrundlage des Menschen, 

• des natürlichen Wasserdargebots, der Grundwasserneubildung und Reinhal-
tung des Grundwassers, 

• naturnaher Gewässer und von Retentionsräumen,  

• des geländeklimatischen Ausgleichsvermögens, 

• der Immissionsschutzfunktion, 

• des Landschaftsbildes,  

• der landschaftsgebundenen Erholung, Sport- und Freizeitnutzung und Ein-
gliederung der Siedlungen (Ortsrandgestaltung) in die freie Landschaft, 

zu dienen.  

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Der Boden ist durch diese Nutzung 
geprägt. Es findet eine Verdichtung und ein gewisser Schadstoffeintrag statt. Dabei wird 
das Landschaftsbild durch verschiedenen Landschaftselemente stark gegliedert. Nördlich 
des Plangebietes verläuft eine Baumreihe, die erhalten bleibt. Der wesentliche Charakter 
der Landschaft als Agrarraum wird nicht beseitigt. Das Landschaftsbild ist durch die be-
stehenden Betriebsgebäude des Landmaschinenbetriebes vorbelastet. 

Der typische Lebensraum (Agrarlandschaft) wird verändert. Hierdurch erfolgt eine Unter-
brechung in der geplanten Vernetzung der Biotopstrukturen am Finkelbach mit denen am 
Landwehrgraben. Eine Vernetzung ist in Teilen über das östlich gelegene Grundstücke 
gegeben, wird jedoch durch das Vorhaben nicht beeinflusst.  

Durch das Vorhaben werden Eingriffe in den Boden erfolgen. Es handelt sich vorliegend 
um schutzwürdige Böden, jedoch gilt dieses für den Großteil der Böden im Umfeld. Somit 
verberbleiben eine weiterhin große Menge schutzwürdiger Böden, eine Entnahme an die-
ser Stelle ist vertretbar.  

Gewässer liege im Plangebiet selbst nicht vor. Nördlich verläuft der Finkelbach, südlich 
der Landwehrgraben, der bei Rödingen in den Finkelbach mündet. Beide Bachläufe wer-
den durch das Vorhaben nicht berührt. Es sind keine Verrohrungen erforderlich. Weiter-
hin liegt das Plangebiet nicht in einem Überschwemmungsgebiet.  
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Die klimatischen Funktionen/ Immissionsschutzfunktionen des Plangebietes sind heute 
gering. Nur in der Vegetationsperiode findet eine geringe klimatische Funktion statt, ein 
relevanter Aufwuchs besteht nicht.  

Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen werden in Zusammenhang mit Ziel 3 abgewo-
gen. Das Plangebiet liegt im Außenbereich. Der Ortsrand ragt an dieser Stelle bereits in 
die Landschaft heraus, dieser Eindruck beliebt erhalten.  

Ziel 2  

Die BSLE haben auch der funktionalen Einbindung der Bereiche für den Schutz der 
Natur zu dienen.  

Der hier vorliegende BSLE schließt an keine Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) an.  

Ziel 3  

In den BSLE ist im Rahmen der dargestellten Grundnutzung und der Zielsetzungen 
für Sicherung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Landschaft die Zu-
gänglichkeit der Landschaft für Erholungssuchende zu sichern. Soweit im Einzelfall 
Nutzungsansprüche der Erholung mit den Belangen des Schutzes der Landschaft 
konkurrieren, sind die letzteren entsprechend LEP-Ziel C.V.2.3 vorrangig. Vermeid-
bare Beeinträchtigungen durch Zerschneidung zusammenhängender Erholungs-
räume sind auszuschließen.  

Das Plangebiet besteht aus eine landwirtschaftlich genutzten Fläche, die auch heute nicht 
durch Erholungssuchende betreten werden darf. Die nördlich und westlich verlaufenden 
Wege bleiben weiterhin der Bevölkerung zugänglich und können genutzt werden. Entlang 
des Plangebietes verlaufen keine besonderen Rad- oder Wanderwege. 

Ziel 4  

Wenn sich BSLE mit Zweckbindungen im Freiraum überlagern, gelten die Ziele für 
BSLE nur insoweit, als dadurch die zweckgebundene Nutzung nicht beeinträchtigt 
wird (s. Kap. 1.5.2) 

Für das Plangebiet liegt keine Zweckbindung vor, so dass Ziel 4 nicht berührt wird.  
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2.2 Flächennutzungsplan 

 
  Abbildung 4: derzeitige Darstellung des FNP 

 
Abbildung 5: geplante Darstellung des FNP 

Der bestehende Flächennutzungsplan der Stadt Jülich stellt die Flächen des Geltungsbe-
reiches als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Um den geplanten Bebauungsplan im 
Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu können, 
müssen die Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu „gewerblicher Baufläche“ geän-
dert werden.  

Gleichzeitig erfolgt eine Änderung für den östlich angrenzenden Bereich von „Flächen für 
die Landwirtschaft“ zu „gemischter Baufläche“. Diese Fläche ist bereits im Bestand be-
baut.  

Um den Eingriff auf Ebene des Bebauungsplans auszugleichen, wird südlich der gewerb-
lichen Baufläche zudem eine „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft“ dargestellt. Ebenso wird die angrenzende Maßnahmenfläche südlich 
der gemischten Baufläche dargestellt.  

2.3 Bestehendes Planungsrecht 

Westlich des Plangebietes gilt der Bebauungsplan Nr. 8 „Am Buschweiher“. Dieser setzt 
ein Mischgebiet fest. In der 1. vereinfachten Änderungen werden Aussagen zu Werbean-
lagen getroffen.  

Für das Plangebiet selbst gibt es keinen gültigen Bebauungsplan. Dieses Gebiet ist derzeit 
nach § 35 BauGB als Außenbereich zu beurteilen. Das Plangebiet erstreckt sich im nord-
westlichen Bereich über eine Länge von rund 25 m und eine Tiefe von 3 m über eine im 
Bebauungsplan Nr. 8 „Am Buschweiher“ als Anpflanzfläche festgesetzte Fläche. Durch die 
Überlagerung des Planungsrechts kann die Verbindung der beiden betrieblich genutzten 
Flächen sichergestellt werden.  
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2.4 Naturschutzfachliche Schutzgebiete 

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. 
Demnach sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Natur-
schutzgebiete (§ 23 BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumente (§ 24 
BNatSchG), Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 
BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG), geschützte 
Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) 
und Natura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung und Umsetzung von 
Vorhaben hinsichtlich einer möglichen Betroffenheit zu untersuchen.  

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. § 22 Abs. 
2 BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natur-
denkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Kreise 
und kreisfreien Städte festgesetzt. (vgl. § 7 LNatSchG) 

 
Abbildung 6: Auszug aus dem Landschaftsplan 11 Titz/Jülich Ost mit Abgrenzung des Plangebietes (schwarz-gestrichelte Linie) (Kreis Düren, 
2014) 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplanes 11 Titz / Jülich 
Ost. Dieser setzt für den gesamten Teil des Plangebietes das Entwicklungsziel 2 „Anrei-
cherung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und bele-
benden Elementen unter Berücksichtigung der besonderen ökologischen Funktionen in 
der agrarisch geprägten, offenen, unzersiedelten Bördelandschaft und der Erhalt der vor-
handenen Strukturelemente“ fest. Zudem befindet sich das Plangebiet innerhalb eines 
Landschaftsschutzgebietes 2.2-1 „Strukturreiche Ortsrandlagen in der Börde“. Generell 
umfasst das LSG Flächen an den Ortsrandlagen im Übergang zur offenen, agrarisch 
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geprägten Landschaft.  Neben struktur- und gehölzreichen Grünlandflächen zählen dazu 
auch südlich von Güsten größere ackerbaulich genutzte Bereiche sowie den Landwehr-
graben als verbindende Struktur.  

Nördlich angrenzend liegt der geschützte Landschaftsbestandteil „Allee zwischen Güsten 
und Höllen“ (Ziffer 2.4.10-7). Dieser besteht aus eine Baumallee zu beiden Seiten der 
Welldorfer Straße.  

Eine Anreicherung der Landschaft erfolgen im Rahmen grünordnerischer Festsetzungen 
im Bebauungsplan. Die unmittelbar an das Plangebiet angrenzende Allee soll durch die 
Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten geschützt werden. Demgemäß sind 
keine planbedingten Konflikte mit den Festsetzungen des Landschaftsplanes ersichtlich, 
vielmehr erfolgt eine Anreicherung gegenüber der im Plangebiet bisher vorherrschenden 
Ackerbegleitvegetation. 

Zur Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie 
von Naturparken oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturpar-
ken, gesetzlich geschützten Biotopen und Natura-2000-Gebieten wird auf den Dienst 
„NRW Umweltdaten vor Ort“ zurückgegriffen (MULNV NRW, 2022a). Eine Überlagerung 
mit entsprechenden Gebieten besteht demnach nicht.  

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld sind nach aktuellem 
Kenntnisstand auch in Bezug auf Natura-2000-Gebiete nicht ersichtlich. Beim nächstge-
legenen Natura-2000-Gebiet handelt es sich um das FFH-Gebiet „Lindenberger Wald“, 
welches sich ca. 3,0 km südwestlich des Plangebietes befindet. „Von einer erheblichen 
Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten durch in Flächennutzungsplänen darzustel-
lende Bauflächen im Sinne des § 1 Abs. 1 BauNVO/§ 5 Abs. 2 BauGB und in Bebauungs-
plänen auszuweisende Baugebiete im Sinne des § 1 Abs. 2 BauNVO/ § 9 Abs. 1 BauGB 
kann bei Einhaltung eines Mindestabstands von 300 m zu den Gebieten in der Regel nicht 
ausgegangen werden“  (MKULNV NRW, 2016). Damit ist eine direkte Beeinträchtigung 
nicht zu erwarten. Zudem lässt das Planvorhaben keine Auswirkungen, z.B. eine erhebli-
che Veränderung der Grundwasserneubildungsrate oder einen erheblichen Schadstoff-
ausstoß erwarten, die zur Annahme führen, dass mit einer mittelbaren Beeinträchtigung 
zu rechnen bzw. der Regeluntersuchungsabstand zu erhöhen ist. 

Daneben besteht eine Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen in verbindende Flugkorridore 
zwischen verschiedenen Natura-2000-Gebieten; z.B. durch Beeinträchtigung von Tritt-
steinbiotopen und Rastplätzen oder durch Vorhaben mit Barrierewirkung. Die Lage in ei-
nem verbindenden Korridor ist nicht ersichtlich. Aufgrund der eher geringwertigen, öko-
logischen Ausprägung der im Plangebiet vorhandenen Biotope und anthropogener Stö-
rung durch angrenzende Siedlungsnutzungen ist eine Bedeutung als Trittsteinbiotop oder 
Rastplatz ebenso nicht erkennbar. Zudem bereitet die Planung keine Nutzungen vor, die 
zu möglichen Barrierewirkungen für überfliegende Arten führen. In diesem Zusammen-
hang sind planbedingte Konflikte nicht ersichtlich. 

Zusammenfassend sind Konflikte mit den vorliegend relevanten, naturschutzfachlichen 
Schutzgebieten nicht ersichtlich. 
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2.5 Wasserschutzgebiete 

Wasserrechtliche Schutzgebiete ergeben sich aus den besonderen, wasserwirtschaftli-
chen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Demnach sind Wasserschutz-
gebiete (§ 51 WHG), Heilquellen (§ 53 WHG), Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG), 
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) und Hochwasser-
entstehungsgebiete (§ 78d WHG) bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben hinsicht-
lich einer Betroffenheit zu untersuchen. Zur Beschreibung und Bewertung einer mögli-
chen Betroffenheit wird auf das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsystem für 
die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW zurückgegriffen (MULNV NRW, 2020b).  

Demnach wird das Plangebiet von keinen festgesetzten oder geplanten Trinkwasser-
schutz- und Überschwemmungsgebieten überlagert. Auch Risiko- oder Gefahrengebiete 
sind nicht vorhanden. Heilquellen sind im linksrheinischen NRW nicht vorhanden und in-
sofern mit abschließender Sicherheit nicht von der Planung betroffen. Hochwasserent-
stehungsgebiete werden gemäß § 78d Abs. 2 WHG von den Ländern durch Rechtsverord-
nung festgesetzt. Dies ist in NRW aktuell noch nicht erfolgt. 

3 PLANUNGSKONZEPT 

3.1 Nutzungskonzept 

Geplant ist die Errichtung zweier hallenartiger Gebäude von etwa 25 x 50 m und ca. 25 x 
65 m Größe. In einem Gebäude sollen ein Büro und die Werkstatt untergebracht werden, 
das andere Gebäude soll als Lagerhalle dienen.  

Die Bauweise orientiert sich an der bereits vorhandenen Halle. Die freistehenden Ge-
bäude werden überwiegend eingeschossig errichtet und eine Gesamthöhe von 10,50 m 
einhalten. In dem Baukörper, der für Büro, Lager und Werkstatt vorgesehen ist, wird in 
einem Teilbereich ein zweites Geschoss eingezogen, in dem neben Umkleiden, Sani-
täreinrichtungen und Pausenraum auch ein Seminarraum vorgesehen werden kann.  

Im rückwärtigen Bereich des westlichen Baukörpers ist ein überdachter Waschplatz vor-
gesehen.  

3.2 Erschließungskonzept 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über das angrenzende Betriebsgrundstück. Dies ist 
über eine etwa 10 m breite Zufahrt direkt an die Welldorfer Straße angebunden.  

3.3 Ver- und Entsorgungskonzept 

Zur Vermeidung nicht erforderlicher Eingriffe in den natürlichen Wasserhaushalt, insbe-
sondere die Grundwasserneubildungsrate, soll das auf den versiegelten Flächen sowie 
den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser überwiegend im Plangebiet versickert 
werden.  
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Das auf den Grundstücksflächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser soll inner-
halb der Maßnahmenfläche versickert werden.  

Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durchgeführte Bodengutachten (IBL, 
2023) weist versickerungsfähige Böden ab einer Tiefe von ca. 4,30 m nach. Um das ge-
plante Mulden-Rigolen-System im rückwärtigen Grundstücksbereich zu betreiben, ist da-
her der Aushub der oberen Bodenschichten erforderlich. Die Fläche wird dann wiederrum 
bis zu einer Geländehöhe von 91,00 m mit Kies aufgefüllt und mit 30 cm Mutterboden 
überdeckt. Zur Versickerung des auf den angeschlossenen Flächen anfallenden Regen-
wassers ist eine Sohle von 480 m² erforderlich.  

Der nächstgelegene Kanal befindet sich in 75 m Entfernung in der Welldorfer Straße. Der 
Kanal wird um einen Schacht plus Haltung ergänzt. 

4 TEXTLICHE UND ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 BauGB) 

4.1 Räumlicher Geltungsbereich 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst das Grundstück Gemarkung Güsten, Flur 11, Flur-
stücke 2 und 3 teilweise mit einer Größe von ca. 1,1 ha. Es wurden diejenigen Flächen in 
den räumlichen Geltungsbereich einbezogen, die unmittelbar für die planungsrechtliche 
Absicherung der geplanten Nutzung oder deren Erschließung erforderlich sind. 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen, da diese 
Flächen ausschließlich der gewerblichen Nutzung dienen sollen. Gewerbegebiete dienen 
vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.  

Die gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen werden, mit Ausnahme von Einzel-
handelsbetrieben mit zentrenrelevantem Kernsortiment, nicht eingeschränkt.  

1.1 Das Gewerbegebiet dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich beläs-
tigenden Gewerbebetrieben.  

1.2  Einzelhandelsbetriebe mit innenstadt- oder zentrenrelevanten oder nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten gemäß Jülicher Liste als Hauptsortiment sind gem. § 
1 Abs. 9 BauNVO unzulässig. Verkaufsstellen, die in unmittelbarem räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder Kleingewerbebetrieben stehen 
und dem Hauptbetrieb flächenmäßig deutlich untergeordnet sind zulässig. 

Die Steuerung des Einzelhandles ist zum einen zum Schutz der zentralen Versorgungsbe-
reiche der Stadt Jülich sowie der Nachbarkommunen gemäß den Zielen des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Jülich (BBE, 2014) erforderlich. 
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Einzelhandelsbetriebe mit Nahversorgungs- oder zentrenrelevanten Hauptsortimenten 
sollen sich in den zentralen Versorgungsbereichen ansiedeln. Zum anderen sollen die ge-
werblichen Flächen der Ansiedlung gewerblicher, teilweise emittierender Betriebe vor-
behalten bleiben. Ausnahmen von der Regelung werden für den Werksverkauf festgelegt, 
da dieser in der Regel keinen klassischen Konkurrenten der übrigen Versorgungsstand-
orte und zentralen Versorgungsbereiche darstellt und diese nicht schädigt. In der Regel 
werden nur ganz spezielle Warengruppen angeboten, die keinen Nahversorger ersetzen 
können.  

Weiterhin sind die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO unzulässig. Diese dienen nicht der Erweiterung des vorhan-
denen Betriebes und fügen sich aufgrund der Ortsrandlage hier auch städtebaulich nicht 
ein.  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichti-
gen. Dies drückt sich auch im Trennungsgebot des § 50 BImSchG aus, in dem es heißt: Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vor-
gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienenden Gebiete […] so weit wie möglich vermieden werden.  

Der Abstandserlass NRW ist ein Mittel, die erforderliche Feingliederung von Gewerbe- 
und Industriegebieten unter Berücksichtigung sämtlicher Immissionen zu betreiben. Hier-
bei werden die Betriebe anhand einer typisierende Betrachtung in verschiedene Ab-
standsklassen eingeteilt. Grundlage der Festlegung sind die einschlägigen Verwaltungs-
vorschriften des Bundes (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft, Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) und des Landes (z. B. der Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie – GIRL). Sie berücksichtigen ferner die einschlägigen VDI-
Richtlinien und DIN-Normen.  

Für jede Abstandsklasse ist ein erforderlicher Abstand zu Grenze des nächstgelegenen 
Wohngebietes festgelegt. Im Einzelfall sind Unterschreitungen der festgelegten Abstände 
möglich. Für die Abstände zum nächstgelegenen Mischgebiet können bei in der Abstands-
liste mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstands-
klasse zugrunde gelegt werden. Die unmittelbar angrenzenden Gebiete sind im FNP als 
gemischte Baufläche dargestellt. Die nächsten Wohnbauflächen befinden sich in ca. 300 
m westlicher Entfernung. Aufgrund fehlender Bebauungspläne beurteilt sich der tatsäch-
liche Gebietscharakter nach § 34 BauGB. Aufgrund der nur untergeordneten gewerbli-
chen Nutzung könnte bei den angrenzenden Flächen auch ein Allgemeines Wohngebiet 
vorliegen. Das nächstgelegene Wohngebäude außerhalb des Betriebsgeländes befindet 
sich in 100 m Entfernung. 

1.4 Anlagen der Abstandsklassen I bis VI der Abstandsliste 2007 gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 
Baunutzungsverordnung i.V.m. dem Runderlass des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW vom 6.6.2007 (bezugneh-
mend auf 4. BImSchV vom 15.07.2006) sind in den eingeschränkten Gewerbegebie-
ten unzulässig. 
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1.5 Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB können in dem Gewerbegebiet ausnahmsweise die in den 
nächsthöheren Abstandsklassen der Abstandsliste zulässigen Anlagen zugelassen 
werden, wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, dass sie 
die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen 
nicht überschreiten.  

4.3 Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB) 

Die geplante Bebauungsstruktur soll sich am Bestand auf dem bestehenden Betriebsge-
lände orientieren.  

Durch die Festsetzung einer GRZ von 0,8 für das Gewerbegebiet entspricht der Ober-
grenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß 
§ 17 Abs. 1 BauNVO. Neben den Flächen für die Hallen werden weitere Betriebs- und Be-
wegungsflächen versiegelt werden. 

Die Gesamthöhe soll 10,5 m nicht überschreiten. Eine Dachform wird nicht festgelegt, so 
dass ein Flachdach als auch ein leicht geneigtes Dach möglich ist. Darüber hinaus wird 
auch die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse nicht festgesetzt, da für die geplanten 
Hallen die Gebäudehöhe der aussagekräftigere städtebauliche Faktor sein wird.  

2.1 Die Höhe baulicher Anlagen wird definiert durch die Festsetzung der Gebäudehöhe 
(GH) 

2.2 Die (GH) Gebäudehöhe wird definiert als die Oberkante der Dachhaut. Dies ist bei 
geneigten Dächern der Dachfirst, bei Flachdächern die Oberkante der Attika. 

2.3 Der untere Bezugspunkt zur Bestimmung der Gebäudehöhe, der mittleren Wandhö-
hen und der Abstandsflächen ist die maximale Höhe der Oberkante des Fertigfuß-
bodens (OKFF). Der untere Bezugspunkt wird auf 93,85 m über NHN festgesetzt und 
darf durch die maximale Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens (OKFF) um maxi-
mal 0,50 m über- und unterschritten werden.  

2.4 Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe darf durch technische Aufbauten, wie 
z. B. PV-Anlagen, um maximal 1,50 m überschritten werden. Die Aufbauten müssen 
mindestens einen ihrer Höhe entsprechenden Abstand zur baulich zugeordneten 
Dachkante aufweisen. 

Durch die Festsetzungen zur Gebäudehöhe sowie der möglichen Überschreitung durch 
technische Aufbauten wie PV-Anlagen kann eine flexible und zeitgemäße Entwicklung der 
gewerblich genutzten Flächen erfolgen. Die Festsetzung der Oberkante des Fertigfußbo-
dens und den damit verbundenen Möglichkeiten, diese um 50 cm zu über- oder Unter-
schreiten ermöglicht eine möglichst flexible Umsetzung des dem Bebauungsplan zu-
grunde liegenden Entwurfs. Vor dem Hintergrund der schützenswerten archäologischen 
Funde kann hier im Rahmen der nachgelagerten Genehmigungsebene eine Anpassung 
erforderlich werden. Der Bebauungsplan sichert diesen Fall bereits mit ab, sodass hier im 
Nachgang keine Änderung des Bebauungsplans oder Befreiung von den Festsetzungen 
erfolgen muss.  
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Im Rahmen der archäologischen Sachstandsermittlung wurden vor allem im Östlichen 
Teilbereich des Areals Funde dokumentiert, die ein Bodendenkmal darstellen können. 
Der Schutz dieser Funde ist im Rahmen der Planung zu gewährleisten. In Rücksprache mit 
dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege ist es daher erforderlich im gekennzeichneten Be-
reich die Eingriffstiefe durch die Festsetzung einer Gebäudetiefe zu begrenzen.  

2.5 Innerhalb des nachrichtlich übernommenen Bereichs des vermuteten Bodendenk-
mals wird die untere Höhenlage baulicher Anlagen durch die Festsetzung der Ge-
bäudetiefe (GT) bestimmt. Die GT wird als der jeweils tiefste Punkt einer jeweiligen 
baulichen Anlage definiert. Fundamente, Leitungen und Kanäle sind als Teil der bau-
lichen Anlage zu verstehen.  

2.6 Innerhalb des nachrichtlich übernommenen Bereichs des vermuteten Bodendenk-
mals darf die GT die bestehende Geländehöhe um maximal 50 cm unterschreiten. 
Die bestehende Geländehöhe wird bestimmt durch die zeichnerisch festgesetzten 
Bezugspunkte 1 bis 8. Die Höhen zwischen den Höhenbezugspunkten sind durch li-
neare Interpolation zu bestimmen.  

2.7 Ausnahmsweise darf die GT um mehr als 50 cm unterschritten werden, wenn fach-
gutachterlich sichergestellt ist, dass das Bodendenkmal nicht beeinträchtigt wird.   

4.4 Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen zeichnerisch bestimmt.  

Zur Welldorfer Straße halten die Baugrenzen mindestens 10 m ein, um der Allee dort 
einen ausreichenden Raum im Kronenbereich zu gewähren. Weiterhin soll die hier vor-
handen Kapelle nicht von dem Baukörper umfasst werden. Im westlichen Bereich orien-
tiert sich die straßenseitige Baugrenze an der vorhandenen Halle auf dem angrenzenden 
Grundstück. Die Baugrenzen im Süden und Westen halten einen Regelabstand von 3,0 m 
zur Grenze des Gewerbegebietes ein. Im Osten grenzt die Baugrenze unmittelbar an die 
Pflanzfestsetzungen an. 

Die Baugrenze ermöglicht die angedachte Errichtung von zwei Hallen, ca. 25 x 50 – 65 m 
großen Hallen, wovon die westliche Halle quer und die östliche Halle längs ausgereichtet 
werden soll. Die Dimensionierungen der Hallen ergeben sich aus die an sie gestellten An-
forderungen im Hinblick auf die spätere Nutzung. Da der westliche Baukörper mit einer 
Länge von ca. 63 m geplant ist, wird im Bebauungsplan eine abweichende Bauweise fest-
gesetzt:  

3.1  Für die abweichende Bauweise gelten die Vorschriften der offenen Bauweise, jedoch 
sind Gebäude mit einer Länge über 50 m zulässig. 

3.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand, Lärmschutzwall) mit einer Höhe 
von maximal 2 m sind in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen des Gewerbe-
gebietes ausnahmsweise zulässig. Der obere Bezugspunkt wird definiert als der 
höchste Punk der Schallschutzmaßnahme. Der untere Bezugspunkt für die festge-
setzte Maximalhöhe liegt bei 93,85 m über NHN.  
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Bei der östlich angrenzenden Bebauung handelt es sich um eine Wohnnutzung im bau-
planungsrechtlichen Außenbereich, die sich im kommunalen Eigentum befindet. Sie wird 
aktuell als Unterkunft für Geflüchtete genutzt, wobei diese Nutzung nur temporär vorge-
sehen ist. Ob im Anschluss an die Flüchtlingsunterbringung die Wohnnutzung – wie zuvor 
– anderweitig fortgesetzt werden soll oder ob eine dauerhafte Nutzungsaufgabe erfolgt, 
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest.  

Der gegenständliche Bebauungsplan weist die verfahrensgegenständlichen Flächen als 
Gewerbeflächen aus. Das vom Investor vorgelegte Nutzungskonzept umfasst im Zusam-
menhang mit der Erweiterung des Betriebsgeländes die Errichtung von zwei Hallen, die 
als Lager und Werkstatt genutzt werden sollen. Der als Werkstatt und Verwaltungsge-
bäude vorgesehene Baukörper befindet sich nach der vorgelegten Konzeption von der 
angrenzenden temporären Nutzung abgewandt und wird durch den angrenzenden, an 
der Länge der östlichen Plangebietsgrenze vorgesehenen Baukörper abgeschirmt.  

Sollte im Zeitpunkt der Bauantragsstellung die genehmigte Wohnnutzung noch bestehen, 
ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens zu prüfen, ob zum Schutz der angrenzenden 
Wohnnutzung immissionsschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich werden. Im Falle des 
Erfordernisses, sind sie im Rahmen der Baugenehmigung zu behandeln. Durch die groß-
zügige Dimensionierung des Baufensters insbesondere zur östlichen Verfahrensgrenze 
hin und die Zulässigkeit von Schallschutzmaßnahmen auch außerhalb der Baugrenze, er-
öffnet der Bebauungsplan ausreichend Möglichkeiten zur Umsetzung eventuell erforder-
licher Lärmschutzmaßnahmen. Auch beim Erfordernis eventuell erforderlicher Lärm-
schutzmaßnahmen bleibt die Vollziehbarkeit des Plans somit gewährleistet.   

4.5 Ein bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Zum Schutz des Baumbestandes an der Welldorfer Straße wird entlang der baumbestan-
denen Grundstücksgrenze ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. Das verfah-
rensgegenständliche Grundstück wird über den bestehenden Betriebsbereich, der über 
eine direkte Zufahrt zur Welldorfer Straße verfügt, erschlossen.   

4.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Zur Schaffung eines deutlich sichtbaren, einheitlichen und optisch ansprechenden Orts-
randes gegenüber dem Außenbereich sowie aus Gründen des ökologischen Ausgleiches 
werden entlang der südlichen und östlichen Plangebietsgrenze „Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ festgesetzt. Neben 
Hecken- und Strauchpflanzungen unmittelbar angrenzend an die gewerbliche Fläche wird 
im südlichen Bereich des Plangebietes Grünland geschaffen, sodass der Eingriff innerhalb 
des Plangebietes ausgeglichen werden kann. Innerhalb dieser Fläche soll das im Plange-
biet anfallende Niederschlagswasser in einem Mulden-Rigolen-System versickert wer-
den. Hierfür wird die Maßnahmenfläche M2 mit einer Fläche für Ver- und Entsorgungs-
anlagen kombiniert.  
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4.1  Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft ist innerhalb der Fläche „M1“ eine dichte Bepflanzung in 
Form einer mehrreihigen Strauchhecke aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanz-
liste A anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Sträucher sind in einem Abstand 
von 1,5 m, versetzt, Mindestqualität 60/100 anzupflanzen.  

4.2 Die Fläche „M2“ ist mit einem geeigneten Regio-Saatgut aus einer Gräser-Wild-
krautmischung (50/50 oder 70/30) einzugrünen.  

4.3 Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft „M3“ ist als einreihige Schnitthecke mit heimischen Gehölzen und 
jährlichem Formschnitt anzulegen. Die Bepflanzung ist zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen.  

4.4 Innerhalb des Gewerbegebietes sind an der an die Maßnahmenfläche angrenzende 
Gebäudewand drei Nistkästen für Feldsperlinge und Stare sowie eine Stein-
kauzröhre anzubringen.  

 

Pflanzliste A: Sträucher 

Schwarze Apfelbeere Aronia melanocarpa 

Kornelkirsche Cornus mas 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Hasel Corylus avellana 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

Pfaffenhütchen Euonymus europaea 

Liguster Ligustrum vulgare 

Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Kirschpflaume Prunus cerasifera 

Schlehe Prunus spinosa 

Faulbaum Rhamnus frangula 

Rote Johannisbeere Ribes rubrum 

Hundsrose Rosa canina 

Salweide Salix caprea 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Wasserschneeball Viburnum opulus 

 

4.7 Flächen für Abwasserbeseitigung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Wie im Ver- und Entsorgungskonzept im Kapitel 3.3 beschrieben, wird innerhalb der Maß-
nahmenfläche M2 eine Fläche vorgesehen, in der ein Mulden-Rigolen-System hergestellt 
werden soll:  
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5.  Innerhalb der der Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen ist eine vegetationsbe-
deckte Versickerungsmulde mit einer Sohlenfläche von mindestens 480 m² herzu-
stellen, in der das anfallende Niederschlagswasser ortsnah zu versickern ist.  

Durch die Sicherung dieser Fläche kann eine ortsnahe Versickerung des anfallenden Nie-
derschlagswassers gem. § 44 Landeswassergesetz NRW ermöglicht werden. Die Begrü-
nung der Anlage wird gleichzeitig den Maßgaben der in Festsetzung 4.2 definierten Maß-
nahme zum Ausgleich des Eingriffs gerecht.  

5 KENNZEICHNUNGEN 

(§ 9 Abs. 5 BauGB) 

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwir-
kungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewal-
ten erforderlich sind, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mi-
neralien bestimmt sind sowie Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind sollen im Bebauungsplan gekennzeichnet werden. 

Zum derzeitigen Planungsstand sind keine Kennzeichnungen erforderlich. 

6 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
(§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB) 

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, gemeindliche Rege-
lungen zum Anschluss- und Benutzungszwang, Denkmäler nach Landesrecht sowie fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiete, Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten und Hochwasserentstehungsgebiete sollen nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen werden. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete sowie als Ri-
sikogebiete bestimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan vermerkt werden. 

Teile des Plangebiets befinden sich in einem Bereich eines vermuteten Bodendenkmals.  

7 HINWEISE 

Der nachfolgende Hinweis bezieht sich auf die Einsichtnahme von Vorschriften und wird 
aus Gründen der Rechtssicherheit in den Bebauungsplan aufgenommen. 

1. Einsichtnahme von Vorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse und DIN-Vorschriften) werden im Rathaus der Stadt Jülich zu jedermanns 
Einsicht während der allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten. 
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2. Vermutete Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind kraft Gesetz geschützt. Der Schutz ist nicht von ihrer 
Eintragung abhängig. In der Folge unterliegen Erdeingriffe im Bereich von Bo-
dendenkmälern einer Erlaubnispflicht nach § 15 II DSchG NRW. Dem Vorha-
benträger kann als Nebenbestimmung zur Erlaubnis auf Grundlage des § 27 I 
DSchG NRW eine Untersuchungs- und Kostentragungspflicht für archäologi-
sche Maßnahmen auferlegt werden. Für die Ausführung der notwendigen ar-
chäologischen Untersuchungen ist eine Erlaubnis gem. § 15 Abs. 1 DSchG 
NRW erforderlich, die die Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit dem 
Denkmalfachamt erteilt. Dem entsprechenden Antrag ist ein Konzept des mit 
der Ausführung Beauftragten beizufügen. 

Erdeingriffe, die im Vorfeld von Baumaßnahmen durch den Kampfmittelräum-
dienst ausgeführt werden, sind unter Beachtung notwendiger Sicherheitsvor-
kehrungen archäologisch zu begleiten. 

Ebenso fallen mögliche Unterkonstruktionen der geplanten Baumpflanzungen 
wie Wurzelräume und Rigolen unter die zu begleitenden Erdarbeiten. 

Falls ein Verbau für Tiefbaumaßnahmen verwendet wird, muss die durchge-
hende Dokumentation der Profile und möglicher archäologischer Befunde ge-
währleistet sein. Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde 
und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-
Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthof-
straße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unver-
züglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert 
zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den 
Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

3. Erdbebengefährdung 

Das Plangebiet wird der Erdbebenzone 3 und der geologischen Untergrund-
klasse S nach DIN 4149:2005 zugeordnet. Anwendungsteile von DIN EN 1998, 
die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu be-
rücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründun-
gen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. 

Analog zu den Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 
sind die Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998, insbeson-
dere die jeweiligen entsprechenden Bedeutungsbeiwerte, zu beachten.  

4. Verwendung von Mutterboden 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Ände-
rung von baulichen Ablagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plan-
gebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzu-
bauen. 
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5. Bergbau 

Das Plangebiet befindet sich über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerks-
feld „Güsten 7“. Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin dieses verliehenen 
Bergwerksfeldes ist die RWE Power AG (Stüttgenweg 2 in 50935 Köln). 

6. Sümpfungsmaßnahmen 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist von durch Sümp-
fungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsen-
kungen betroffen. Eine Zunahme der Beeinflussung ist nicht auszuschließen. 
Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein 
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Hierdurch hervorgerufene Bodenbe-
wegungen können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an 
der Tagesoberfläche führen. Die Änderung der Grundwasserflurabstände so-
wie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorha-
ben Berücksichtigung finden.  

7. Angrenzende Landesstraße 

Es ist eine dauerhafte Einfriedung ohne Zugang zur L213 vorzusehen und mit-
tels Blendschutz dafür Sorge zu tragen, dass der Verkehr auf der L213 nicht 
geblendet wird.  
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8 PLANDATEN 

Bedarf an Grund und Boden 

Nutzung 

Fläche in m² (ca.) 

Gesamt Teilfläche 
Voraussicht-
liche Versie-

gelung 

    

Bestand 

Acker 11.573 - - 

Versiegelte Fläche 82  82 

Summe 11.655 - 82 

    

Planung 

Gewerbegebiet (GRZ 0,8) 7.669 - - 

davon versiegelte Fläche (80%) - - 6.135 

davon Freifläche - 1.534 - 

Grünfläche 23 - - 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft 

3.962 - - 

Davon M1 511 - - 

Davon M2 3.245 - - 

Davon M3 206 - - 

Summe 11.655 - 6.135 
Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden (Werte gerundet) 

9 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen werden in einer Umweltprüfung 
ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bil-
det gemäß § 2a Satz 3 BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. Die Pflicht zur Be-
schreibung der wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes gemäß § 2a Satz 2 Nr. 
1 BauGB bleibt hiervon unberührt. 

Artenschutz 

Das Vorkommen besonders geschützter Arten wurde im Rahmen einer Artenschutzprü-
fung der Stufe I fachgutachterlich untersucht (Schollmeyer, 2022). In diesem Zusammen-
hang wurden der zu erwartende Pool an planungsrelevanten Arten und deren Lebens-
raumansprüche ermittelt. Im Zeitraum von April bis August 2022 fanden insgesamt 7 Ge-
ländebegehungen statt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass das Plangebiet selbst nicht 
von planungsrelevanten Arten als Habitat genutzt wird. Im weiteren Umfeld befinden sich 
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Steinkauzhabitate. Konflikte im Sinne des Artenschutzes sind im Hinblick auf das Vorha-
ben mit dem Bau und Betrieb einer Gewerbehalle nicht zu erwarten. Die für den Ausgleich 
erforderlichen Maßnahmen sind so konzipiert, dass sie auch dem Artenschutz zugute-
kommen.  

Bodendenkmal 

Im Rahmen des parallellaufenden Bebauungsplanverfahrens wurde eine archäologische 
Sachstandsermittlung durchgeführt. In drei Sondageschnitten mit insgesamt rund 900 m² 
Fläche wurden Befunde römerzeitlicher Ansiedlung angetroffen und bearbeitet. Es han-
delt sich dabei um Gruben, Pfostengruben und Gräben, von denen einige ggf. Teile eines 
Gebäudegrundrisses sein könnten. Zudem wurden zwei parallel verlaufende Gräben an-
getroffen, bei denen es sich vermutlich um die westliche Begrenzung einer römischen 
Siedlung handelt. Jenseits dieser Gräben konnten keine weiteren Funde nachgewiesen 
werden.  

Bei den untersuchten Befunden handelt es sich um ein vermutetes Bodendenkmal. Im 
Bebauungsplan werden daher Festsetzungen zum Schutz und Erhalt des Bodendenkmals 
getroffen.  
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